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I. Anspruch auf Beihilfe besteht
auch bei fehlendem Nachweis
des Krankenversicherungs-
schutzes

Nach § 192 Abs. 3 des Versicherungsvertragsgesetz

(VVG) ist seit 1. Januar 2009 jede Person mit Wohn-

sitz im Inland verpflichtet, bei einem privaten Kran-

kenversicherungsunternehmen eine Krankheitsko-

stenversicherung mit einem vorgegebenen

Mindestleistungsstandard zu unterhalten, soweit der

Krankenversicherungsschutz u.a. nicht bereits durch

die Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversi-

cherung sichergestellt ist oder ein Anspruch auf freie

Heilfürsorge besteht. Bei Beihilfeberechtigten be-

steht die Verpflichtung zur Unterhaltung eines bei-

hilfekonformen Krankenversicherungsschutzes. 

Im Beihilferecht des Bundes und einiger Bundes-

länder wurde daraufhin der Anspruch auf Beihilfe an

den Nachweis eines bestehenden Krankenversi-

cherungsschutzes geknüpft (vgl. § 10 Abs. 2 BBhV).

Das Bundesverwaltungsgericht hat am 19. Juli 2012,

5 C 1.12, entschieden, dass der vollständige Aus-

schluss des Beihilfeanspruchs im Land Berlin, der

an den fehlenden Nachweis eines Krankenversi-

cherungsschutzes anknüpft, unwirksam ist.
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II. Aktuelle Rechtsprechung zum
Bereich der Implantate

1.Einbringung eines provisorischen Implantats
(Beschluss des VGH Baden-Württemberg vom
03.05.2012, 2 S 156/11) 

Das Gericht hatte über die Frage zu entscheiden, ob
ein provisorisches Implantat, das während der Ein-
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heilphase zur besseren und schonenderen Einhei-
lung der endgültigen Implantate eingebracht wurde
(Abstützung der vorhandenen Prothese ohne Druck
auf die neuen Implantate), bei der Bewertung der
Frage, ob eine Überschreitung der Höchstzahl der
als beihilfefähig anzuerkennenden Implantate vor-
liegt, zu berücksichtigen ist. Das provisorische Im-
plantat wurde vor der endgültigen Implantat-Versor-
gung wieder entfernt.

Der VGH Baden-Württemberg hat die Auffassung
der ersten Instanz bestätigt, dass bzgl. einer mögli-
chen Überschreitung der Höchstzahl der als beihil-
fefähig anzuerkennenden Implantate nur dauerhaft
in den Kiefer eingebrachte Implantate zu berück-
sichtigen sind.

2. Aufwendungen für Implantat getragenen
Zahnersatz im zahnlosen Oberkiefer (Urteil des
BVerwG vom 27.3.2012, 2 C 46.10) 

Zum Leistungskatalog des Beihilferechts des Bun-
des zählt die Versorgung eines zahnlosen Kiefers
mit einem Implantat basierten Zahnersatz. Oftmals
werden nicht erhaltungswürde Zähne während der
Einheilphase noch im Kiefer belassen und erst im
Rahmen der endgültigen zahnprothetischen Versor-
gung entfernt. Damit stellt sich die Frage, zu wel-
chem Zeitpunkt die Bewertung, ob ein Kiefer zahn-
los ist, durchzuführen ist. 

Nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts ist
es nicht entscheidungserheblich, dass zu Behand-
lungsbeginn in dem betroffenen Kiefer tatsächlich
noch Zähne vorhanden waren, sondern es genügt
zur Erfüllung der Voraussetzung „zahnloser Kiefer“,
wenn die noch vorhandenen, aus medizinischen
Gründen jedoch nicht erhaltungswürdigen Zähne im
Laufe der Behandlung entfernt werden.

Wolfgang Weigel
Regierungsrat
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IV. Beamten-Blog
Jede Woche bloggt unser Experte Dr. Maximilian
Baßlsperger auf rehmnetz.de zu aktuellen Themen
rund ums Beamtenrecht. Die neuesten Beiträge:

Überlappungsämter

Tragen von Polizeiuniform außerhalb des 
Dienstes

Fürsorgepflicht – was ist das?

Die modulare Qualifizierung - 

http://www.rehmnetz.de/Personal/Beamtenrecht/Beamten-BLOG/Ueberlappungsaemter-7131.html
http://www.rehmnetz.de/Personal/Beamtenrecht/Beamten-BLOG/Tragen-von-Polizeiuniform-ausserhalb-des-Dienstes-7232.html
http://www.rehmnetz.de/Personal/Beamtenrecht/Beamten-BLOG/Fuersorgepflicht--was-ist-das-7233.html

